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Appenzell, 17. August 2023 
 
 
Verordnung des Bundesrats über die Mindestbesteuerung grosser 
Unternehmensgruppen (Mindestbesteuerungsverordnung, MindStV) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 24. Mai 2023 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Verord-
nung des Bundesrats über die Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgruppen (Min-
destbesteuerungsverordnung, MindStV) zukommen lassen. 
 
Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft und kann festhalten, dass sie grundsätz-
lich dem vorgeschlagenen Konzept der subjektiven Steuerpflicht und der örtlichen Zuständig-
keit (One-Stop-Shop) zustimmen kann. 
 
Ebenso unterstützen wir, dass ein zentrales Informationssystem eingeführt wird und sich die 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen an das Verfahren des DBG anlehnen. Die Lesbarkeit 
des Verordnungsentwurfs leidet allerdings unter den Verweisen auf das DBG. Es setzt ein-
gehende Kenntnisse des Veranlagungsverfahrens gemäss DBG voraus. 
 
Mit den steuerstrafrechtlichen Bestimmungen sind wir ebenfalls einverstanden. 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 

 

Zur Kenntnis an: 
- Finanzdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell 
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch) 


